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Bedarfsbegründung zum Reglement Videoüberwachung der Gemeinde Remigen vom 2. März 2026  

Kamera - 
nummern  

Gebäude / 
Örtlichkeit  
(inkl. Adresse)  

Überwachter Bereich / 
Überwachungsperimeter  

Überwachungszeit und Art  Bedarfsbegründung  

1.1 – 1.2  Entsorgungsplatz  

Parzelle-Nr. 1271, 
Villigerstrasse, 
Remigen  

Entsorgungsplatz  Aufzeichnung 24h  - Regelmässige illegale Abfallablagerungen  
- Zusätzliche Kosten durch unsachgemässe 

Entsorgung (Personalaufwand und finanzielle 
Folgen)  

- Schutz vor Vandalismus  
- Möglichkeit, illegale Entsorger zu identifizieren und 

rechtlich zu verfolgen  
- Erhöhung der Abschreckung gegen illegale 

Entsorgung  
- Vermeidung des Missbrauchs der Entsorgungsstelle 

durch auswärtige Personen  

 


